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1   Datenaufbereitung in den FDZ 

1.1 Datenaufbereitung 

Nach Erhalt der Mikrodaten wurden diese zu einem einheitlichen Bundesdatensatz 

zusammengeführt und anhand ausgewählter Eckzahlen und Veröffentlichungen der 

Fachbereiche überprüft. Abweichungen in den Ergebnissen von bis zu einem Prozent 

werden hierbei toleriert und können (beispielsweise) auf Unterschiede im Rundungs-

verfahren der verschiedenen statistischen Softwareprogramme zurückgeführt werden. 

In Folge der Datenaufbereitung wurden den Variablen und deren Ausprägungen La-

bels zugewiesen. Für das erfolgreiche Zuweisen der Labels war es teilweise notwen-

dig, die Variablen zu formatieren. Falls erforderlich, wurden Variablen des Typs 

„String“ in ein numerisches Format umgewandelt.  

1.2 Anonymisierungsmaßnahmen 

Die Daten werden am GWAP und per KDFV formal anonymisiert bereitgestellt. Die 

Unternehmens-IDs werden durch systemfreie IDs ersetzt. Weitere Anonymisierungs-

maßnahmen werden nicht vorgenommen. Am GWAP werden keine bayerischen Da-

ten zur Verfügung gestellt. 

1.3 Methodik der Verknüpfung 

Für das AFiD-Modul Umweltschutzgüter wurden die Jahresergebnisse aus der Erhe-

bung der Waren-, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz (EVAS 32531) auf 

Betriebsebene im Längsschnitt verknüpft. 

Das Modul deckt die Erhebungsjahre ab 2006 ab und ist sowohl für Längs- als auch 

für Querschnittsanalysen geeignet. Das Modul wird sukzessive um die aktuellen Erhe-

bungsjahre erweitert.  

Datenmaterial EVAS Berichts-
jahre 

Erhebung der Waren-, Bau- und Dienstleistungen für den 
Umweltschutz 

32531 ab 2006 
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Das AFiD-Modul Umweltschutzgüter 2003-2005 kann mit dem aktuellen Modul ab 

2006 ergänzt werden. 

Auszug der Verknüpfbarkeit mit dem AFiD-Panel Industriebetriebe: 

(Hierbei wurden nur die Wirtschaftszweige B und C vom Modul verwendet, da im 

AFiD-Panel nur diese WZ enthalten sind) 

Jahr 

Im AFiD-Panel In-
dustriebetriebe ent-
haltene Betriebe 

Betriebe AFiD-Modul 
Umweltschutzgüter 

Davon im AFiD-
Panel nicht ent-
haltene Betriebe 

Anzahl 

2008 47.827 1.943 318 

2009 46.186 2.074 328 

2010 45.498 2.319 362 

2011 45.553 2.256 329 

2012 46.097 2.719 332 

2013 46.260 2.725 373 

2014 46.285 2.826 393 

2015 46.817 2.730 324 

2016 47.540 2.432 119 

2017 48.477 2.372 79 
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2 Produkt 

2.1 Merkmale und Merkmalsbeschreibung 

Eine Übersicht über alle Merkmale ist im Anhang zu finden. Merkmalsdefinitionen für 

zentrale Begriffe können außerdem dem Fragebogen (ebenfalls im Anhang) entnom-

men werden. 

2.2 Vergleichbarkeit der Merkmale über die Zeit 

Durch Änderungen im Berichtskreis und in den Rechtsgrundlagen der Statistiken 

kommt es zu Neudefinitionen von Merkmalen im Zeitverlauf, was eine eingeschränkte 

Vergleichbarkeit der Jahresscheiben zur Folge hat. 

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die methodischen Änderungen in 

den einzelnen Jahren. 

Berichtsjahr Methodische Änderung 

2006 

 Ausdehnung des Berichtskreises von 5 000 auf 15 000 Einheiten.  

 Neues Erhebungsmerkmal „Mit der Herstellung von Umweltschutzgütern Beschäf-

tigte“. 

 Unterscheidung lediglich nach in- und ausländischen Abnehmern (zuvor Ausland un-

terteilt nach EU/nicht EU). 

 Klimaschutz als Umweltbereich wird erstmalig in die Erhebung einbezogen (inklusive 

Ressourcenschonung und Erneuerbarer Energien). 

 Es werden nicht mehr nur „ausschließlich“ für den Umweltschutz produzierte Güter 

berücksichtigt. 

2008 Umstellung der Wirtschaftsklassifikation von WZ2003 auf WZ2008. 

2011  Neuer Waren- und Leistungskatalog. 

 Amtlicher Gemeindeschlüssel verfügbar. 

2016 

Änderung des Umweltstatistikgesetz dahingehend, dass Abschneidegrenzen für den Be-

richtskreis definiert wurden: Ausgenommen von der Erhebung sind damit Betriebe und Ein-

richtungen, 1) die dem Produzierenden Gewerbe angehören und weniger als 20 tätige Perso-

nen aufweisen sowie 2) die ausschließlich Dienstleistungen erbringen und damit weniger als 

1 Million Euro Gesamtumsatz im Jahr erzielen. 

2017 
Betriebe, die in den Wirtschaftszweigen 37-39 angesiedelt sind, werden nicht mehr befragt. 
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2.3 Eckwerte relevanter Merkmale und Merkmalskombinationen 

Umweltschutzbezogener Umsatz, Betriebe und Beschäftigte in Deutschland 

Berichts-
jahr 

Einheiten1)  

mit umwelt-
schutz-bezo-
genem Um-

satz 

Beschäftigte 
für den 

Umwelt-
schutz 

Umweltschutzbezogener Umsatz Anteil 
umweltschutz- 

bezogener 
Umsatz 

am Umsatz 
insgesamt3) 

gesamt davon mit Leistungen im … 

Verarbeitenden 
Gewerbe2) 

Bau-ge-
werbe 

Dienst- 
leistungsbereich 
und in anderen 

Wirtschafts-
zweigen 

Anzahl Mill. EUR % 

2008 7.940 165.603 45.453,8 33.887,7 4.884,6 6.681,5 27,4 

2009 8.326 180.288 44.616,1 31.923,0 5.146,4 7.546,8 33,5 

2010 8.866 215.963 61.159,0 46.531,5 6.222,2 8.405,3 36,2 

2011 8.968 236.402 66.901,4 51.008,0 6.824,4 9.069,0 34,7 

2012 9.281 256.484 61.774,5 46.108,8 6.439,9 9.225,8 29,9 

2013 9.341 258.736 66.473,6 51.276,6 6.329,4 8.867,7 32,5 

2014 9.547 250.390 65.418,3 53.546,5 6.071,1 5.800,7 29,4 

2015 9.297 259.203 66.030,6 54.107,7 6.284,2 5.638,7 17,8 

2016 7.353 251.222 69.957,1 57.334,2 6.085,1 6.537,9 29,5 

2017 7.148 263.883 73.923,1 55.789,7 6.600,9 11.532,4 28,9 

1) Betriebe, Körperschaften und sonstige Einrichtungen. 
2) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. 
3) Anteil am Gesamtumsatz der Betriebe mit umweltschutzbezogenem Umsatz. 

 

2.4 Auswertbare regionale Ebene 

Die kleinste enthaltene regionale Ebene stellen die Gemeinden dar. Die Analysen kön-

nen auf Bundes-, Landes- und Kreis- und Gemeindeebene durchgeführt werden. 
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3 Praktische Hinweise 

3.1 Hinweise zur Geheimhaltung 

3.1.1 Gesetzliche Grundlagen der statistischen Geheimhaltung  

Unter Geheimhaltung versteht man das Herstellen der absoluten Anonymität der Er-

gebnisse statistischer Analysen. Konkret bedeutet das, dass im Rahmen der Geheim-

haltung sichergestellt wird, dass mit den veröffentlichten Ergebnissen keine Rück-

schlüsse auf einen Einzelfall (z.B. Person, Betrieb, Einrichtung) gezogen werden kön-

nen. Statistische Geheimhaltung wird überall dort angewendet, wo statistische Ergeb-

nisse oder Einzeldaten die geschützten Räume der amtlichen Statistik verlassen.  

Die Geheimhaltung in der amtlichen Statistik ist in § 16 Bundesstatistikgesetz (BStatG) 

geregelt und beinhaltet, dass Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhält-

nisse, die für eine Bundesstatistik angegeben werden, von den jeweils durchführenden 

statistischen Stellen geheim zu halten sind, soweit es keine anderslautenden Bestim-

mungen gibt. Dies wird auch als Statistikgeheimnis bezeichnet. Das Statistikgeheimnis 

verpflichtet die amtliche Statistik, die erhaltenen Informationen zu schützen, d.h. sie in 

einer Form zu anonymisieren, die keine Rückschlüsse mehr auf die betreffende Per-

son und den dargelegten Sachverhalt enthält. Die Geheimhaltung ist auch im Hinblick 

auf die informationelle Selbstbestimmung von besonderem Interesse: Viele Erhebun-

gen der amtlichen Statistik unterliegen der Auskunftspflicht, somit steht es den Befrag-

ten nicht frei, selbst zu entscheiden, ob sie eine Information weitergegeben möchten. 

Die amtliche Statistik muss deshalb sicherstellen, dass die erhobenen Daten keinem 

Befragten zugeordnet werden können. 

Das BStatG sieht jedoch auch Fälle vor, in denen das Statistikgeheimnis nicht gilt. In 

§ 16 BStatG sind die Ausnahmen von der Geheimhaltungspflicht dargelegt. Unter an-

derem wird dort festgelegt, unter welchen Umständen die Daten der amtlichen Statistik 

für die Wissenschaft zugänglich gemacht werden dürfen und welche Regeln dabei ein-

zuhalten sind.  
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3.1.2 Geheimhaltung von Ergebnissen 

Um die gesetzlich vorgeschriebene Geheimhaltung von Einzelfällen in den Daten si-

cherzustellen, müssen alle Ergebnisse, die am Gastwissenschaftlerarbeitsplatz oder 

per Kontrollierter Datenfernverarbeitung erzeugt werden, vor ihrer Freigabe an den 

Nutzer von den FDZ einer Geheimhaltungsprüfung unterzogen werden. Dabei stellen 

die FDZ sicher, dass die Ergebnisse absolut anonym sind und eine Reidentifikation 

einzelner Befragter nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden kann. Ent-

sprechend handeln auch die Fachabteilungen der Statistischen Ämter vor der Veröf-

fentlichung von Ergebnissen. 

Zur Sicherstellung der Geheimhaltung wenden die FDZ verschiedene Geheimhal-

tungsregeln an, die jeweils individuell auf die jeweilige Statistik zugeschnitten sind. In 

der Broschüre „Regelungen zur Auswertung von Mikrodaten in den Forschungsdaten-

zentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder“ werden die gebräuch-

lichsten Regeln zur primären Geheimhaltung dargestellt. Diese Regeln werden in den 

FDZ im Grunde auf alle Statistiken angewendet. Die Anlage dieser Broschüre enthält 

Informationen darüber, welche Geheimhaltungsregeln auf welche Statistiken anzu-

wenden sind.  

Die Broschüre finden Sie hier:  

https://www.forschungsdatenzentrum.de/de/geheimhaltung. 

3.1.3 Praktische Tipps zur Vermeidung von Geheimhaltungsfällen 

Treten in den erstellten Analysen Geheimhaltungsfälle auf, werden diese Werte von 

den FDZ zur Sicherstellung der Geheimhaltung durch ein Sperrmuster ersetzt. Gerade 

in Kreuztabellen entstehen so durch die notwendige Sekundärsperrung schnell viele 

„Löcher“ in den Auswertungen. Da eine einmal zur Sekundärsperrung herangezogene 

Tabellenzelle auch in allen folgenden Analysen gesperrt werden muss (tabellenüber-

greifende Geheimhaltung) – auch, wenn es in der neu erstellten Tabelle nicht nötig 

wäre – ist es sinnvoll, bei jeder Ergebniserstellung darauf zu achten, dass möglichst 

keine Geheimhaltungsfälle erzeugt werden. Treten in einem Output Geheimhaltungs-

fälle auf, steht es dem betreuenden FDZ frei, die Prüfung und Freigabe des Outputs 

abzulehnen. 

https://www.forschungsdatenzentrum.de/de/geheimhaltung
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Um Geheimhaltungsfälle in den Analysen zu vermeiden, sollte immer darauf geachtet 

werden, dass die erstellten Analysen auf ausreichend großen Fallzahlen beruhen. Bei 

geringen Fallzahlen empfiehlt es sich, Variablenausprägungen zusammen zu fassen 

und damit größere Fallzahlen zu erzielen. 

3.2 FAQ 

Frage Nr. 1 

Warum werden die Beschäftigten nicht getrennt nach Umweltbereichen ausgewiesen? 

Antwort zur Frage Nr. 1 

Im Rahmen der Erhebung wird lediglich danach gefragt wie viele Beschäftigte in dem 

jeweiligen Betrieb die gemeldeten Gesamtumsätze mit Umweltschutzleistungen erwirt-

schaftet haben. Eine Differenzierung getrennt nach Umweltbereichen (bzw. Schlüssel-

nummern) wird nicht vorgenommen. 

Frage Nr. 2 

Sind Umweltschutzbeauftragte bei den Beschäftigten enthalten? 

Antwort zur Frage Nr. 2 

Nein, die Erhebung umfasst nur die in den Erhebungseinheiten mit der Herstellung von 

Waren oder der Erbringung von Bau- oder Dienstleistungen für den Umweltschutz Be-

schäftigten (gemessen in Vollzeitäquivalenten). 

Frage Nr. 3 

Bildet die Erhebung alle Umweltschutzgüter ab? 

Antwort zur Frage Nr. 3 

Grundsätzlich können im Rahmen der Erhebung nicht alle Umweltschutzgüter abge-

bildet werden. Der spezielle Berichtskreis der Umweltschutzwirtschaft in Deutschland 

ist nirgendwo in seiner Gänze abgebildet. Es sind daher nicht alle Betriebe bekannt, 

die Waren- und Dienstleistungen für den Umweltschutz anbieten. Die Berichtskreisfin-

dung der Statistischen Landesämter basiert auf intensiven Recherchen. 

Ferner ist bei der Interpretation der Daten zu beachten, dass Entsorgungsdienstleis-

tungen im Bereich Abfall- und Abwasserwirtschaft nicht im Sinne der Erhebung erfragt 
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werden. Außerdem werden im Rahmen der Erhebung Energieerzeugnisse (z.B. Um-

satz auf Windenergie oder Solarstrom) und ausschließliche Handelsleistungen nicht 

erfasst. 

Ebenfalls wurde am 26. Juli 2016 das Umweltstatistikgesetz geändert. Eine wesentli-

che Änderung ist die Einführung von Abschneidegrenzen für den Berichtskreis (siehe 

Metadatenreport Teil I: Allgemeine und methodische Informationen zum AFiD-Modul 

Umweltschutzgüter (EVAS-Nummer: 32531), Kapitel 1.5).  

Frage Nr. 4 

Können die Angaben zu den Umweltschutzumsätzen den Gesamtumsätzen in den 

einzelnen Wirtschaftsbereichen gegenübergestellt werden? 

Antwort zur Frage Nr. 4 

Eine Gegenüberstellung kann in den Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewer-

bes und des Baugewerbes erfolgen. In der Regel liegen Angaben aus anderen Statis-

tiken (Fremdmaterialien) zu den Gesamtumsätzen vor. Im Dienstleistungsbereich lie-

gen dahingegen -wenn überhaupt- nur Registerangaben für Einbetriebsunternehmen 

vor. Bei Betrieben von Mehrbetriebsunternehmen bzw. Mehrländerunternehmen wer-

den die Gesamtumsätze der Angaben zu Umsätzen für den Umweltschutz gleichge-

setzt. 

Frage Nr. 5 

Wie erfolgt die Auswahl der 15.000 zu befragenden Betriebe? 

Antwort zur Frage Nr. 5 

Da bislang deutschlandweit keine 15.000 Betriebe mit umweltrelevantem Umsatz im 

Sinne der Erhebung bekannt sind, ist bislang ein solches Auswahlverfahren nicht not-

wendig. Da der spezielle Berichtskreis der Umweltschutzwirtschaft in Deutschland nir-

gendwo in seiner Gänze abgebildet ist, basiert die Berichtskreisfindung der Statisti-

schen Landesämter auf intensiven Recherchen. Näheres enthält der entsprechende 

Qualitätsbericht. 

3.3 Verfügbare Tools 

Für dieses Produkt werden seitens der FDZ keine weiterführenden Tools angeboten. 
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Anhang 

Merkmalsliste 

Merkmalsträger Güter 

Variable Inhalt / Bemerkungen Feldbez. 

2003-2005 

EF0 Güternummer 
 

EF1 Identitätsnummer des Betriebs (systemfrei)  EF2 

EF3 Schlüsselnummer für die Art der Ware EF3 

EF4 Umweltschutzbezogener Umsatz zusammen EF4 

EF5 Umweltschutzbezogener Umsatz mit inländischen Abnehmern EF5 

EF6 Umweltschutzbezogener Umsatz mit ausländischen Abnehmern EF6+EF7 

EF7 Berichtsjahr EF15 

  Aus der Berichtskreis-Leitdatei übernommene Felder   

EF8 Wirtschaftszweig der Einheit EF8 

EF9 Amtlicher Gemeindeschlüssel (ab 2011)  

EF9U1 Land-Nr. der Einheit EF9 

EF10 Art der Einheit EF10 

  Zusätzliche Angaben im FDZ-Material   

EF102 Klassifizierung der Güter nach Umweltschutzbereichen EF102 
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Merkmalsträger Betriebe 

Variable Inhalt / Bemerkungen Feldbez.  

2003-2005 

EF1 Identitätsnummer des Betriebs (systemfrei)  EF2 

EF2 Anzahl der Beschäftigten für den Umweltschutz im Betrieb 
 

EF4_B Umweltschutzbezogener Umsatz im Betrieb zusammen EF4 

EF5_B Umweltschutzbezogener Umsatz mit inländischen Abnehmern des Betriebs 
gesamt 

EF5 

EF6_B Umweltschutzbezogener Umsatz mit ausländischen Abnehmern des Be-
triebs insgesamt 

EF6+EF7 

EF7 Berichtsjahr EF15 

  Aus der Berichtskreis-Leitdatei übernommene Felder   

EF8 Wirtschaftszweig der Einheit EF8 

EF9 Amtlicher Gemeindeschlüssel (ab 2011)  

EF9U1 Land-Nr. der Einheit EF9 

EF10 Art der Einheit EF10 

  Zusätzliche Angaben im FDZ-Material   

EF11 Gesamtumsatz EF12 

EF12 Anzahl der Beschäftigten insgesamt im Betrieb 
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Merkmalsdefinitionen 

EF0 Güternummer (Datensatz „Güter“) 

Im Datensatz „Güter“ dient die Güternummer als Identifikator. Sie setzt sich zusammen 

aus der systemfreien Identitätsnummer des Betriebs sowie einer laufenden Nummer 

für die produzierten Güter.  

EF1 Identitätsnummer des Betriebs (Datensatz „Güter“ sowie „Betriebe“) 

Die Identitätsnummer dient der Unterscheidung der befragten Betriebe. Im Datensatz 

„Betriebe“ dient sie als Identifikator. Sie ist eine für das jeweilige Bundesland laufende, 

frei vergebene Nummer, die nicht für Auswertungszwecke verwendet werden kann. 

EF2 Anzahl der Beschäftigten für den Umweltschutz im Betrieb (Datensatz 

„Betriebe“) 

Die in den Betrieben mit der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Bau- oder 

Dienstleistungen für den Umweltschutz Beschäftigten. Erfasst werden die Beschäftig-

ten in Vollzeitäquivalenten. Ein Vollzeitäquivalent entspricht dabei der vertraglichen 

Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten.  

EF3 Schlüsselnummer für die Art der Ware (Datensatz „Güter“)  

4-stellige Verschlüsselung der Güter und Dienstleistungen für die Aufbereitung der Da-

ten. Das komplette Verzeichnis der Schlüsselnummern ist in den entsprechenden Fra-

gebögen zu finden. 

EF4 Umweltschutzbezogener Umsatz zusammen (Datensatz „Güter“)  

Umsatz mit Umweltschutzgütern des Betriebs einer Schlüsselnummer (Gut) in vollen 

Euro. 

Definition Umsatz: Summe der Rechnungsendbeträge (ohne Umsatzsteuer) der im 

Berichtsjahr abgerechneten Lieferungen und Leistungen an Dritte – unabhängig vom 

Zahlungseingang – einschließlich Verbrauchssteuern und getrennt in Rechnung ge-

stellter Kosten für Fracht, Porto, Verpackung usw. Es werden auch Erlöse aus Liefe-

rungen und Leistungen an rechtlich selbständige Konzern- und Verkaufsgesellschaf-

ten gemeldet. Unmittelbar gewährte Preisnachlässe sind abzusetzen. Nur Eigenum-

sätze ohne Umsätze von Unterauftragnehmern und ohne unmittelbar gewährte Preis-
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nachlässen. Bei Betrieben und Einrichtungen der öffentlichen Hand nur Dienstleistun-

gen, die sie im Auftrag Dritter gegen Rechnung erbringen und ohne Dienstleistungen, 

die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen aus dem laufenden Haushalt erbracht wer-

den. 

EF4_B Umweltschutzbezogener Umsatz des Betriebs insgesamt (Datensatz 

„Betriebe“) 

Umsatz mit Umweltschutzgütern des Betriebs insgesamt in vollen Euro. 

Definition wie bei EF4. 

EF5 Umweltschutzbezogener Umsatz mit inländischen Abnehmern (Daten-

satz „Güter“)  

Definition Umsatz mit Umweltschutzgütern wie EF4, hier nur Umsätze mit Abnehmern 

innerhalb Deutschlands in vollen Euro. 

EF5_B Umweltschutzbezogener Umsatz mit inländischen Abnehmern des Be-

triebs insgesamt (Datensatz „Betriebe“) 

Umsatz des Betriebs insgesamt mit Abnehmern innerhalb Deutschlands in vollen Euro. 

Definition Umsatz mit Umweltschutzgütern wie EF4. 

EF6 Umweltschutzbezogener Umsatz mit ausländischen Abnehmern (Daten-

satz „Güter“) 

Definition Umsatz mit Umweltschutzgütern wie EF4, hier nur Umsätze mit Abnehmern 

außerhalb Deutschlands in vollen Euro. 

EF6_B Umweltschutzbezogener Umsatz mit ausländischen Abnehmern des 

Betriebs insgesamt (Datensatz „Betriebe“)  

Umsatz des Betriebs insgesamt mit Abnehmern außerhalb Deutschlands in vollen 

Euro. 

Definition Umsatz mit Umweltschutzgütern wie EF4. 
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EF7 Berichtsjahr (Datensatz „Güter“ sowie „Betriebe“)  

Kalenderjahr, über das die Betriebe berichten müssen. Deckt sich das Geschäftsjahr 

nicht mit dem Kalenderjahr, so liegt das Geschäftsjahr zugrunde, das im Berichtsjahr 

endet. Bei Einrichtungen der öffentlichen Hand liegt das Haushaltsjahr zugrunde. 

EF8 Wirtschaftszweig des Betriebs (Datensatz „Güter“ sowie „Betriebe“)  

5-stelliger Schlüssel für die wirtschaftliche Zuordnung der Betriebe. 

Die Daten werden nach der europaweit eingeführten „Klassifikation der Wirtschafts-

zweige, Ausgabe 2003 (WZ2003)“ erhoben. Ab Erhebungsjahr 2008 Ausgabe 2008 

(WZ2008). 

EF9 Amtlicher Gemeindeschlüssel der Einheit 

Ab 2011. 

Der Sitz der Einheit ist verschlüsselt im amtlichen Gemeindeschlüssel.  

EF9U1 Land-Nr. der Einheit (Datensatz „Güter“ sowie „Betriebe“) 

2-stelliger Schlüssel für die Bundesländer Deutschlands. 

01= Schleswig-Holstein 09= Bayern 

02= Hamburg 10= Saarland 

03= Niedersachsen 11= Berlin 

04= Bremen 12= Brandenburg 

05= Nordrhein-Westfalen 13= Mecklenburg-Vorpommern 

06= Hessen 14= Sachsen 

07= Rheinland-Pfalz 15= Sachsen-Anhalt 

08= Baden-Württemberg 16= Thüringen 
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EF10 Art des Betriebs (Datensatz „Güter“ sowie „Betriebe“) 

1-stelliger Schlüssel für die Betriebsarten. 

1 = Einbetriebsunternehmen 

4 = Arbeitsgemeinschaft (Bauhauptgewerbe – ARGE) 

5 = Betrieb eines Mehrbetriebsunternehmens 

6 = Betrieb eines Mehrländerunternehmens 

7 = Betrieb eines ausländischen Unternehmens 

EF11 Gesamtumsatz (Datensatz „Betriebe“) 

Gesamter Umsatz des Betriebs in vollen Euro. 

Angaben für das Produzierende Gewerbe liegen in der Regel vor und werden aus an-

deren Statistiken (Fremdmaterialien) zugespielt. Im Dienstleistungsbereich liegen da-

hingegen -wenn überhaupt- nur Registerangaben (URS) für Einbetriebsunternehmen 

vor. 

Falls kein Gesamtumsatz aus dem Fremdmaterial oder Registerangaben zugespielt 

werden konnte oder dieser unter dem umweltbezogenen Umsatz lag, wurde der Ge-

samtumsatz um die Differenz angepasst, so dass der Gesamtumsatz mindestens so 

hoch ist wie der umweltbezogene Umsatz. Diese Datenkorrektur wurde teilweise be-

reits von den Ländern selbst durchgeführt. Für die Daten einiger Länder wurde sie 

nachträglich vom FDZ vollzogen. 

EF12 Anzahl der Beschäftigten insgesamt im Betrieb (Datensatz „Betriebe“) 

Tätige Inhaber bzw. Mitinhaber, Angestellte (einschließlich kaufmännisch Auszubil-

dende), Arbeiter (einschließlich gewerblich Auszubildende), mithelfende Familienan-

gehörige, soweit sie mindestens 55 Stunden monatlich im Betrieb tätig sind. 

Angaben liegen in der Regel für das Produzierende Gewerbe vor und werden aus an-

deren Statistiken (Fremdmaterialien) zugespielt. Nachrangig werden Angaben aus 

dem Unternehmensregister (URS) zugespielt (für den Dienstleistungsbereich die ein-

zige Quelle). 

Zu beachten ist, dass es sich um die Anzahl der Beschäftigten handelt. Es erfolgt keine 

Umrechnung auf Vollzeiteinheiten. Falls keine Gesamtbeschäftigten zugespielt wer-
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den konnten oder die Anzahl der Gesamtbeschäftigten geringer war als die Umwelt-

beschäftigten, erfolgte eine Gleichsetzung der Gesamtbeschäftigten mit den Umwelt-

beschäftigten. 

EF102 Klassifizierung der Güter nach Umweltschutzbereichen (Datensatz „Gü-

ter“) 

Die Umweltbereiche sind an der 1. Stelle der Schlüsselnummern (EF3) gesetzt. 

1 = Abfallwirtschaft 

2 = Abwasserwirtschaft 

3 = Lärm- und Erschütterungsschutz  

4 = Luftreinhaltung 

5 = Arten- und Landschaftsschutz 

6 = Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser 

7 = Klimaschutz 

8 = umweltbereichsübergreifend 
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Erhebung der Waren, Bau- und Dienst- 
leistungen für den Umweltschutz 2017

Bitte beachten Sie bei der Beantwor-
tung der Fragen die  Erläuterungen zu 
1  bis 4  in dieser Unterlage.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Ansprechpartner / -in für Rückfragen 
( freiwillige Angabe )

Name:

WBD

Telefon oder E-Mail:

Nummer des Wirtschaftszweiges  
( WZ 2008 )

1–9

Identnummer 
( Bei Rückfragen bitte angeben. )

So gehen Sie bitte vor:
Geben Sie die Anzahl der Beschäftigten an, die in Ihrem  
Betrieb 1  mit der Erwirtschaftung von Umsätzen für den Um- 
weltschutz tätig waren, und die Umsätze, die Sie mit Umwelt-
schutzleistungen ( Waren, Bau- und Dienstleistungen ) 2   
erzielt haben. Berichtsjahr ist das Kalenderjahr 2017.

Führen Sie die Umsätze für den Umweltschutz differenziert nach 
Umweltschutzleistungen auf. Übernehmen Sie bitte dafür die  
zugehörige Schlüsselnummer aus dem angefügten Verzeichnis. 
Gibt es keinen geeigneten Schlüssel in dem Verzeichnis, wählen 
Sie die zu der Umweltschutzleistung am besten passende Posi- 
tion „Sonstige“ und beschreiben Sie die Art der Umweltschutz- 
leistung näher in Spalte 2 „Umweltschutzleistungen“. 

Beispiele für Umweltschutzleistungen:
– Waren: Herstellung von Wärmepumpen, Filteranlagen

– Bauleistungen: Kanalbau, -sanierung

– Dienstleistungen: Beratungen zum Umweltschutz, Reparaturen

Nicht anzugeben sind:
– Entsorgungsdienstleistungen ( z. B. die „ausschließliche“  

Sammlung, Beförderung und Behandlung von Abfällen )

– Energieerzeugnisse ( z. B. Umsatz aus Windenergie oder  
Solarstrom, Biokraftstoffe )

– „Ausschließliche“ Handelsleistungen ( = Einkauf einer Ware  
und sich anschließender Verkauf )

– Leistungen im Zusammenhang mit Hochwasserschutz

Beispiel
Schlüssel-
nummer

Umweltschutz- 
leistungen

( Waren, Bau- und 
Dienstleistungen )

Erzielter Umsatz

zusammen mit inländischen  
Abnehmern

mit ausländischen 
Abnehmern

Volle Euro

 2 2 0 0
Kanalisationssysteme 
( z. B. Kanalbau ) 2 000 000 2 000 000

 1 3 3 3

Biologische Abfallbehandlung
( z. B. die Herstellung und Installation  
einer Anlage zur biologischen Behandlung  
von Abfällen ) 150 000 80 000 70 000

 7 2 1 1

Onshore-Windkraft
( z. B. die Herstellung, der Aufbau und die  
Wartung von Onshore-Windkraftanlagen ) 5 000 000 3 500 000 1 500 000

Tragen Sie Ihre Umweltschutzleistungen bitte auf der Rückseite ein. 
( siehe hierzu auch angefügtes Verzeichnis ).
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie  
hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen,  
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

1 Umsätze mit erwirtschafteten Umweltschutzleistungen
 Zutreffendes bitte ankreuzen.

 Umsätze mit Umweltschutzleistungen im Berichtsjahr 2017  .......................................... Weiter mit Frage 2.

 Keine Umsätze mit Umweltschutzleistungen im Berichtsjahr 2017  .............................. Ende der Befragung.
 Generell keine Umsätze mit Umweltschutzleistungen  .....................................................

2 Umsätze mit Umweltschutzleistungen in 2017  3

Schlüssel-
nummer

Umweltschutz- 
leistungen

( Waren, Bau- und 
Dienstleistungen )

Erzielter Umsatz

zusammen mit inländischen  
Abnehmern

mit ausländischen 
Abnehmern

Volle Euro

3 Bitte geben Sie für das Jahr 2017 an, wie viele Beschäftigte  
in Ihrem Betrieb die in Abschnitt 2 genannten Umsätze mit  
Umweltschutzleistungen erwirtschaftet haben.  ....................................................  4

Anzahl
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Erläuterungen zum Fragebogen
 Erhebungseinheit
 Die Erhebung erstreckt sich auf Betriebe und Einrich-

tungen, die dem Umweltschutz dienende Güter und 
Leistungen gemäß dem jeweils geltenden nationalen 
Verzeichnis der Umweltschutzleistungen produzieren und 
erbringen. Die Meldung ist für den gesamten Betrieb ab-
zugeben. In die Meldung je Betrieb sind alle Verwaltungs-, 
Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die mit dem 
meldenden Betrieb örtlich verbunden sind oder in dessen 
Nähe liegen, einzubeziehen. 

 Umweltschutzleistungen sind Waren, Bau- und Dienst- 
leistungen, die der Emissionsminderung dienen. Unter 
Emissionsminderung ist die Vermeidung, Verminderung 
bzw. Beseitigung von schädigenden Einflüssen auf die  
Umwelt aus Produktion und Konsum zu verstehen. Diese 
sind möglich für die Umweltbereiche „Abfallwirtschaft“, 
„Abwasserwirtschaft“, „Lärmbekämpfung“, „Luftreinhal-
tung“, „Arten- und Landschaftsschutz“, „Schutz und  
Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser“  
sowie „Klimaschutz ( einschließlich Erneuerbare Energien 
und Energieeinsparung / Energieeffizienz )“. Nicht darunter 
fallen Waren, Bau- und Dienstleistungen, die dem Arbeits-
schutz dienen, Energieerzeugnisse, Entsorgungsdienst- 
leistungen oder reine Handelsleistungen sowie Leistungen 
im Zusammenhang mit Hochwasserschutz.

 Umsatz mit Umweltschutzleistungen für Betriebe im
– Verarbeitenden Gewerbe ( einschließlich Bergbau 

und Gewinnung von Steinen und Erden ): Summe 
der Rechnungsendbeträge ( ohne Umsatzsteuer ) der im 
Berichtsjahr abgerechneten Lieferungen und Leistungen 
an Dritte – unabhängig vom Zahlungseingang –, ein-
schließlich Verbrauchssteuern und getrennt in Rechnung 
gestellter Kosten für Fracht, Porto, Verpackung usw.  
Zu melden sind auch Erlöse aus Lieferungen und Leis-
tungen an rechtlich selbstständige Konzern- und Ver-
kaufsgesellschaften. Unmittelbar gewährte Preisnach- 
lässe sind abzusetzen.

– Baugewerbe: Es sind die dem Finanzamt für die Um-
satzsteuer zu meldenden steuerbaren ( steuerpflichtigen 
und steuerfreien ) Beträge für Bauleistungen anzugeben, 
einschließlich Umsätze aus Subunternehmertätigkeit und 
aus Vergabe von Teilleistungen an Subunternehmer.

– Dienstleistungsgewerbe: Als Umsatz ( Einnahmen aus 
selbstständiger Tätigkeit ) ist der Gesamtbetrag ( ohne 
Umsatzsteuer ) der abgerechneten Lieferungen und  
sonstigen Leistungen ( auch Eigenverbrauch ) aus der  
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne reine Handels- 
umsätze der im Bundesgebiet ansässigen Einrichtungen 
zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit oder Unter-
nehmen einzutragen – unabhängig vom Zahlungsein-
gang. Forschungsprojekte sind als Dienstleistung für 
den Umweltschutz zu berücksichtigen und die Um- 
sätze einzubeziehen. Die Erstellung einer Rechnung 
kennzeichnet einen Umsatz. Drittmittel geförderte  
Forschungsprojekte sind als Dienstleistung für den  
Umweltschutz einzubeziehen, wenn sie umsatzsteuer-
pflichtig sind und der Mittelgeber die Nutzungsrechte der 
Forschungsergebnisse besitzt.

 Deckt sich das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr, 
so ist das Geschäftsjahr zugrunde zu legen, das im Be-
richtsjahr endet. Bei Einrichtungen der öffentlichen Hand 
ist das Haushaltsjahr zugrunde zu legen.

 Beschäftigte für den Umweltschutz sind die in den Er- 
hebungseinheiten ( siehe oben ) mit der Herstellung von  
Waren oder der Erbringung von Bau- oder Dienstleistungen 
für den Umweltschutz Beschäftigte ( bezogen auf eine Voll-
zeiteinheit, z. B. 2 Halbtagsbeschäftigte für den Umwelt-
schutz im Jahr sind eine Vollzeiteinheit ). Falls Sie zu den 
Beschäftigten für den Umweltschutz keine genauen Anga-
ben machen können, sind qualifizierte Schätzungen über 
die folgende Formel möglich: UB = ( UU × GB ) ⁄ GU  
mit UB = Anzahl der für den Umweltschutz Beschäftigten, 
UU = Umsätze mit Umweltschutzleistungen,  
GB = Gesamtzahl aller Beschäftigten,  
GU = Gesamtumsatz.

1

2

3

4
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1. Abfallwirtschaft
Die Abfallwirtschaft umfasst die Vermeidung, Verwertung und Beseiti-
gung von Abfällen und sonstigen Maßnahmen der Abfallwirtschaft im 
Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ( KrWG ). Ausgenommen sind  
Entsorgungsdienstleistungen ( Umsätze, die direkt mit der Abfall-
sammlung, -behandlung und / oder -beseitigung erzielt werden ).
Prozessintegrierte Maßnahmen
1100 Abfallvermeidung durch prozessintegrierte Maßnahmen  

( z. B. Herstellung und Entwicklung von Verfahren zur anlagen- 
internen Kreislaufführung von Stoffen einschließlich Groß- 
komponenten, Installation, Service und Planung )

Sammlung und Beförderung von Abfällen
1210 Sammlung von Abfällen ( z. B. Herstellung von Abfallbehältern, 

Containern, Silos, Müllsäcken, Kehr- und Kehrsaugmaschinen 
einschließlich Großkomponenten, Installation, Service und  
Planung )

1220 Beförderung von Abfällen ( z. B. Herstellung von Entsorgungs-
fahrzeugen, Abfallumladeanlagen, Abfallfördereinrichtungen ein-
schließlich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

Behandlung und Beseitigung von Abfällen
 Thermische Behandlung
1311 Abfallverbrennung ( z. B. Herstellung von Müll- und Klärschlamm-

verbrennungsanlagen einschließlich Großkomponenten wie Ver-
brennungsroste, Installation, Service und Planung )

1312 Abfallvergasung ( z. B. Herstellung von Abfallvergasungsanlagen 
einschließlich Großkomponenten, Installation, Service und  
Planung )

1313 Pyrolyse ( z. B. Herstellung von Anlagen zur Müllverschwelung 
einschließlich Großkomponenten, Installation, Service und  
Planung )

1319 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit der 
thermischen Behandlung von Abfällen, die sich den Schlüsseln 
1311–1313 nicht zuordnen lassen, z. B. Herstellung und Bau von 
Anlagen für Ascheschmelzverfahren; ohne Entsorgungsdienst- 
leistungen )

 Deponierung von Abfällen
1321 Deponieabdichtungssysteme ( z. B. Herstellung von Dichtungs-

folien, getrocknete Tone zur Deponieabdichtung einschließlich 
Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

1322 Deponiesickerwasserbehandlung ( z. B. Herstellung von Anlagen 
zur Erfassung, Ableitung und Behandlung von Deponiesicker-
wasser einschließlich Großkomponenten, Installation, Service 
und Planung )

1323 Deponiegasverwertung und -behandlung ( z. B. Herstellung von 
Anlagen zur Verbrennung, Entgasung und Verwertung von  
Deponiegas einschließlich Großkomponenten, Installation,  
Service und Planung )

1324 Deponiebau ( einschließlich Unterhaltung von Deponien, Groß-
komponenten, Installation, Service und Planung )

1329 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit der  
Abfalldeponierung, die sich den Schlüsseln 1321–1324 nicht  
zuordnen lassen; ohne Entsorgungsdienstleistungen )

 Sonstige Arten der Behandlung und Beseitigung  
von Abfällen

1331 Aufbereitung von Abfall ( z. B. Herstellung von Abscheidern, 
Pressen, Sichtern, Sieben, Misch-, Sortier-, Trocknungs-, Briket-
tier-, Agglomerier-, Pelletier-, Zerkleinerungsanlagen einschließ-
lich Großkomponenten, Entwicklung von Stofferkennungs- und 
Trennverfahren, Installation, Service und Planung )

1332 Chemisch-physikalische Abfallbehandlung ( z. B. Herstellung  
von CPO- und CPA-Anlagen, Neutralisations-, Emulsions-,  

Extraktions-, Destillationsanlagen einschließlich Großkompo- 
nenten, Chemikalien und Grundstoffen zur Abfallbehandlung,  
Installation, Service und Planung )

1333 Biologische Abfallbehandlung ( z. B. Herstellung von Kompostie-
rungs- und Vergärungsanlagen einschließlich Großkomponen-
ten, Entwicklung von Techniken zur Kompostierung und Vergä-
rung, Installation, Service und Planung  ) 

1334 Mechanisch-biologische Abfallbehandlung ( z. B. Herstellung von 
MBA- und MBS-Anlagen einschließlich Großkomponenten, In-
stallation, Service und Planung )

1335 Verwertung und Beseitigung von bestimmten Abfällen und Son-
derabfällen ( z. B. Herstellung von Anlagen und Demontageein-
richtungen zur Verwertung bzw. Beseitigung von Altautos, Bat-
terien, Bau- und Abbruchabfällen, Elektroschrott einschließlich 
Großkomponenten, Forschung nach Recyclingtechniken, Instal-
lation, Service und Planung )

1339 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit der  
sonstigen Art der Behandlung und Beseitigung von Abfällen, die  
sich den Schlüsseln 1331–1335 nicht zuordnen lassen; ohne  
Entsorgungsdienstleistungen )

Übergreifende Abfallwirtschafts-Technologieschlüssel
1400 Messung, Kontroll- und Analysesysteme im Rahmen der Ab-

fallwirtschaft ( z. B. Herstellung von Steuer- und Regeltechnik, 
Untersuchung von Abfällen, Erstellung von Abfallkatastern, Um-
weltverträglichkeitsprüfungen, einschließlich Großkomponenten, 
Installation, Service und Planung )

1500 Sonstige Aktivitäten im Rahmen der Abfallwirtschaft ( andere 
Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit den oben genann-
ten Schlüsseln stehen, z. B. Konzepte, Planungen, Beratungen, 
Software, Projektbetreuungen, Reparaturen, Instandhaltungen, 
Wartungen, Forschungs-, Entwicklungsleistungen; ohne Entsor-
gungsdienstleistungen )

2. Abwasserwirtschaft
Die Abwasserwirtschaft umfasst Maßnahmen, die zur Verminderung 
der Abwassermenge bzw. Abwasserfracht ( Verringerung oder Beseiti-
gung von Feststoffen und gelösten Stoffen sowie zur Verringerung der 
Wärmemenge ) bestimmt sind. Einzubeziehen sind auch Technologien 
für die Wasserkreislaufführung. Ausgenommen sind Entsorgungs-
dienstleistungen ( Umsätze, die direkt mit der Abwassersammlung, 
-behandlung und / oder -beseitigung erzielt werden ).

Prozessintegrierte Maßnahmen
2100 Vermeidung von Abwasserfracht durch prozessintegrierte Maß-

nahmen ( z. B. Herstellung von Anlagen zur Wasserkreislauffüh-
rung bzw. zur Rückführung von Prozesswasser einschließlich 
Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

Kanalisationssysteme
2200 Kanalisationssysteme ( z. B. Herstellung von Abwasserrohren 

und -sammlern, Abwasserpumpen, Hebeanlagen, Regenent- 
lastungsanlagen, Ökopflaster und Gittersteinen, Kanalbau, Maß-
nahmen zur Kanalsanierung, Reparatur und Wartung von Pump-
werken, einschließlich Großkomponenten, Installation, Service 
und Planung )

Abwasserbehandlung
2310 Mechanische Abwasserbehandlung ( z. B. Herstellung von Ab-

scheidern, Filtern, Zyklonen, Rechen, Sieben, Sandfängern,  
Zentrifugen, einschließlich Großkomponenten, Installation,  
Service und Planung )

2320 Biologische Abwasserbehandlung ( z. B. Herstellung von aero-
ben und anaeroben Abwasserbehandlungsanlagen, Anlagen zur 
Nitrifikation, Denitrifikation, biologischen Phosphoreliminierung 
einschließlich Großkomponenten wie Biofilter, Installation,  
Service und Planung )

Verzeichnis der Umweltschutzleistungen
( Hinweis: Jeder Schlüssel bezieht sich auf die Herstellung von Waren und  
die Erbringung von Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz )
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2330 Chemische Abwasserbehandlung ( z. B. Herstellung von Anlagen 
zur chemischen Phosphoreliminierung, Dekontaminations-,  
Desinfektions-, Entkeimungs-, Entchlorungsanlagen einschließ-
lich Großkomponenten, Chemikalien zur Fällung und Flockung,  
Installation, Service und Planung ) 

2340 Membrantrennverfahren ( z. B. Herstellung von Anlagen zur  
Mikro-, Nano-, Ultrafiltration, Umkehrosmose einschließlich 
Großkomponenten, Forschung nach Materialien für Membranen, 
Installation, Service und Planung )

2399 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit der  
Abwasserbehandlung, die sich den Schlüsseln 2310–2340 nicht  
zuordnen lassen, z. B. Adsorption, Desodorierung, Emulsions- 
spaltung, Entgasung, Flotation, Ionenaustausch; ohne Entsor-
gungsdienstleistungen )

Klärschlammbehandlung
2400 Klärschlammbehandlung und -entsorgung ( z. B. Herstellung von 

Anlagen zur Schlammstabilisierung, -entseuchung, -entwässe-
rung, -enttrocknung einschließlich Großkomponenten wie Rühr- 
und Umwalzwerke, Schlammpumpen und -pressen, Dekanter, 
Separatoren, Fahrzeuge zum Klärschlammtransport, Installation, 
Service und Planung )

Behandlung von Kühlwasser
2500 Behandlung von Kühlwasser ( z. B. Herstellung von Kühltürmen, 

Kühlkreisläufen, Anlagen zur Luftkühlung von Kühlwasser ein-
schließlich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

Übergreifende Abwasserwirtschafts-Technologieschlüssel
2600 Messung, Kontroll- und Analysesysteme im Rahmen der Ab- 

wasserwirtschaft ( z. B. Herstellung von Geräten zur Messung  
der Schadstoffkonzentration im Abwasser, Strömungswächtern,  
Abwassertestsätzen, einschließlich Großkomponenten wie  
Dosiereinrichtungen für Abwasserbehandlungsanlagen, Kanal- 
untersuchungen, Analyse von Abwasser, Installation, Service 
und Planung )

2700 Sonstige Aktivitäten im Rahmen der Abwasserwirtschaft  
( andere Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit den oben 
genannten Schlüsseln stehen, z. B. Konzepte, Planungen, Bera-
tungen, Software, Projektbetreuungen, Reparaturen, Instandhal-
tungen, Wartungen, Forschungs-, Entwicklungsleistungen; ohne 
Entsorgungsdienstleistungen ) 

3. Lärmbekämpfung
Der Lärmbekämpfung dienen Maßnahmen, die Geräusche verringern 
oder vermeiden sowie deren Ausbreitung verhindern. Einzubeziehen 
sind auch Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen. Ausgenom-
men ist der Lärm- und Erschütterungsschutz, der dem Arbeits-
schutz dient.
Vermeidung von Lärm und Erschütterungen durch prozess- 
integrierte Maßnahmen an der Quelle
 Straßenverkehr
3111 Schalldämmung bei Straßenfahrzeugen ( z. B. Herstellung von 

Auspufftöpfen, Motorenkapselungen, schallgedämmten Brem-
sen, leiseren Reifen, Forschung nach schallgedämmten Tech-
nologien im Automobilbau, einschließlich Großkomponenten, 
Installation, Service und Planung )

3112 Geräuscharme Fahrbahnbeläge ( z. B. Bau von schalltechnisch 
optimierten Fahrbahnoberflächen aus Asphaltbeton oder „Split-
Mastix-Asphalt“, Einbau von Dehnfugen, Spurrillenfüller, ein-
schließlich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

 Schienenverkehr
3121 Schalldämmung bei Schienenfahrzeugen ( z. B. Herstellung von 

lärmarmen Bremsgestellen, geräuscharmen Drehgestellen, 
schalloptimierten Rädern, Radschallabsorbern, einschließlich 
Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

3122 Geräuscharme Schienentrassen ( z. B. Herstellung von schallab-
sorbierenden Bodenplatten für Gleise, Entwicklung von Techno-
logien zur Reduktion der Schienenrauigkeit, einschließlich Groß-
komponenten, Installation, Service und Planung )

 Luftverkehr
3131 Flugzeug- und Triebwerkstechnik ( z. B. Herstellung von schallop-

timierten Flügelkomponenten und Fahrwerken, Entwicklung von 
lärmarmen Flugzeugkonfigurationen einschließlich Großkompo-
nenten wie Triebwerke, Düsen, Turbinen, Installation, Service 
und Planung )

 Industrielärm und sonstiger Lärm
3141 Prozessintegrierte Maßnahmen in der Industrie ( z. B. Herstellung 

von lärm- und schwingungsarmen Maschinen und Werkzeugen, 
einschließlich Großkomponenten, Installation, Service und  
Planung )

3149 Sonstige Umweltschutzleistungen ( prozessintegrierte Maßnah-
men zur Vermeidung von Lärm und Erschütterungen, die sich 
dem Schlüssel 3141 nicht zuordnen lassen, z. B. Bau von spezi-
ellen Lärmschutzvorkehrungen bei der Errichtung und Sanierung 
von Gebäuden, Entwicklung von lärmarmen Schiffsmotoren )

Bau von Lärm- und Erschütterungsschutzanlagen
 Straßenverkehr
3211 Lärm- und Erschütterungsschutzanlagen an Straßen und Auto-

bahnen ( z. B. Herstellung von Lärmschutzwänden aus Beton, 
Aluminium, Holz, Glas und dergleichen, Bau von Schallschutz-
maßnahmen wie Wälle, Tröge, Abdeckungen, einschließlich 
Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

 Schienenverkehr
3221 Lärm- und Erschütterungsschutzanlagen an Schienentrassen 

( z. B. Herstellung von Lärmschutzsystemen, -anlagen an Bahnen 
und Schienenwegen, einschließlich Großkomponenten, Installa- 
tion, Service und Planung )

 Luftverkehr
3231 Lärmschutzeinrichtungen an Flughäfen ( z. B. Herstellung von 

Lärmschutzwällen und -wänden an Flughäfen, einschließlich 
Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

 Industrielärm und sonstiger Lärm
3241 Luftschalldämmung durch Abdeckung und Kapselung der Lärm-

quelle ( z. B. Herstellung von Schallschutzeinhausungen, -kap-
seln, -hauben, -containern, einschließlich Großkomponenten, 
Installation, Service und Planung, ohne Maßnahmen, die dem 
Arbeitsschutz dienen )

3242 Luftschalldämmung in Kanälen und Rohrleitungen ( z. B. Her-
stellung von Absorptions- und Rohrschalldämpfern, Rohrisolie-
rungen, einschließlich Großkomponenten, Installation, Service 
und Planung )

3243 Körperschallschwingungsisolierung von Lärmquellen ( z. B.  
Herstellung von Materialien zur Körperschalldämmung und 
-dämpfung wie Gummi-Metall-Verbindungen, Bitumenschwer- 
folien, Elastoelementen, Avibratoren, einschließlich Groß- 
komponenten, Installation, Service und Planung, ohne Maß- 
nahmen, die dem Arbeitsschutz dienen )

3244 Raumakustische Maßnahmen zur Immissionsvermeidung ( z. B. 
Herstellung von absorbierenden Materialien wie Schaumstoff für 
Wände und Decken, Trittschalldämmungen von Böden, Schall-
schirmen, Akustiktrennwänden, einschließlich Großkomponen-
ten, Installation, Service und Planung, ohne Maßnahmen, die 
dem Arbeitsschutz dienen)

3245 Bauliche Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden ( z. B. Herstel-
lung von Dämmungen für Fassaden, Außenwänden, Dächern aus 
Materialien wie Schaumstoff und Mineralwolle, Lärmschutztüren, 
Schallschutzfenstern, einschließlich Großkomponenten, Installa-
tion, Service und Planung )

3249 Sonstige Umweltschutzleistungen ( Maßnahmen ( ohne prozess- 
integrierte ) gegen Industrie- und sonstigen Lärm, die sich den 
Schlüsseln 3241–3245 nicht zuordnen lassen, z. B. Baumaß-
nahmen zum Schutz vor Nachbarschaftslärm, Lärmschutzmaß-
nahmen in öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbädern oder 
Sportanlagen )

Verzeichnis der Umweltschutzleistungen
( Hinweis: Jeder Schlüssel bezieht sich auf die Herstellung von Waren und  
die Erbringung von Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz )
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Übergreifende Lärmbekämpfungs-Technologieschlüssel
3300 Messung, Kontroll- und Analysesysteme im Rahmen der Lärm- 

bekämpfung ( z. B. Herstellung von Schallmessgeräten, Fre-
quenzanalysen, Schalldruck- und Erschütterungsmessungen, 
Lärmschutzgutachten, einschließlich Großkomponenten, Installa-
tion, Service und Planung )

3400 Sonstige Aktivitäten im Rahmen der Lärmbekämpfung ( andere 
Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit den oben ge-
nannten Schlüsseln stehen, ohne dem Arbeitsschutz dienende 
Maßnahmen z. B. Konzepte, Planungen, Beratungen, Software, 
Projektbetreuungen, Reparaturen, Instandhaltungen, Wartungen, 
Forschungs-, Entwicklungsleistungen ) 

4. Luftreinhaltung
Der Luftreinhaltung dienen Maßnahmen und Aktivitäten zur Beseiti-
gung, Verringerung oder Vermeidung von luftfremden Stoffen ( Rauch, 
Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe ) in Abgas 
und Abluft. Ausgenommen sind Maßnahmen, die dem Arbeits-
schutz dienen.

Prozessintegrierte Maßnahmen
4100 Vermeidung der Luftverschmutzung ( ohne Treibhausgase ) durch 

prozessintegrierte Maßnahmen ( z. B. Herstellung von Systemen 
zur Rückführung von Prozessgasen, Entwicklung von Systemen 
zur Verbesserung des Verbrennungsverfahrens, einschließlich 
Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

Behandlung von Abgasen und Abluft
 Abgas- und Abluftbehandlung für partikelförmige feste  

und flüssige Stoffe
4211 Trockenverfahren ( z. B. Herstellung von Gewebefiltern, Ab- 

scheidern, Zyklonen, Entstaubern, Absauganlagen, einschließ-
lich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

4212 Nassverfahren ( z. B. Herstellung von Waschtürmen, Strahl-,  
Wirbel-, Rotations-, Venturi-Wäschern zur Behandlung von  
partikelförmigen Stoffen, einschließlich Großkomponenten,  
Installation, Service und Planung )

4219 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit der 
Abgas- und Abluftbehandlung für partikelförmige feste und flüs-
sige Stoffe, die sich den Schlüsseln 4211 und 4212 nicht zuord-
nen lassen )

 Abgas- und Abluftbehandlung für gas- und  
dampfförmige Stoffe

4221 Absorption / Gaswäsche ( z. B. Herstellung von Absorptionsan-
lagen wie Faserbett-, Prallplattenwäschern, Sprühtürmen und 
Absorbern zur Gaswäsche, einschließlich Großkomponenten, 
Installation, Service und Planung )

4222 Adsorption ( z. B. Herstellung von Adsorptionsanlagen wie Appa-
rate zur Fest- und kontinuierlichen Wanderbettadsorption, Wir-
belschicht-, Rotations- und Flugstromadsorbern, Adsorptionsmit-
teln wie Aktivkohle, Silicagel, einschließlich Großkomponenten, 
Installation, Service und Planung )

4223 Kondensation ( z. B. Herstellung von Kondensationsanlagen ein-
schließlich Großkomponenten wie Kondensatoren, Forschung 
nach geeigneten Kühlmitteln zur Kondensation, Installation,  
Service und Planung )

4224 Katalytische Abgasreinigung ( z. B. Herstellung von Katalysere-
aktoren, selektiven und nicht selektiven Systemen wie Diesel- 
partikelfilter, Oxydations-Katalysator, Drei-Wege-Katalysator, 
einschließlich Großkomponenten, Installation, Service und  
Planung )

4225 Biologische Abgasreinigung ( z. B. Herstellung von Biowäschern, 
Bio( -trickling )filtern, Systemen mit Mikroorganismen, einschließ-
lich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

4226 Membranverfahren ( z. B. Herstellung von Membranen aus Poly-
ethylenglycol, Polyamid zur Abscheidung von gas- und dampf-
förmigen Stoffen, einschließlich Großkomponenten, Installation, 
Service und Planung )

4227 Verbrennung ( z. B. Herstellung von Systemen zur thermischen, 
regenerativen oder katalytischen Nachverbrennung von gas- und 
dampfförmigen Stoffen wie Fackelanlagen, einschließlich Groß-
komponenten, Installation, Service und Planung )

4229 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit der  
Abgas- und Abluftbehandlung für gas- und dampfförmige Stoffe,  
die sich den Schlüsseln 4221–4227 nicht zuordnen lassen,  
ohne reine Abgasableitung )

Übergreifende Luftreinhaltungs-Technologieschlüssel
4300 Messung, Kontroll- und Analysesysteme für Abgas und Abluft 

( z. B. Herstellung von Dosiereinrichtungen für die Abgasreini-
gung, Rauch- und Aerosolmessgeräten, Abgasmessung aus-
schließlich im industriellen Sektor, einschließlich Großkompo-
nenten, Installation, Service und Planung )

4400 Sonstige Aktivitäten im Rahmen der Luftreinhaltung ( andere 
Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit den oben ge-
nannten Schlüsseln stehen, ohne dem Arbeitsschutz dienende 
Maßnahmen z. B. Konzepte, Planungen, Beratungen, Software, 
Projektbetreuungen, Reparaturen, Instandhaltungen, Wartungen, 
Forschungs-, Entwicklungsleistungen )

5. Arten- und Landschaftsschutz
Der Arten- und Landschaftsschutz umfasst Maßnahmen und Akti-
vitäten, die auf den Schutz und die Wiederansiedlung von Tier- und 
Pflanzenarten, den Schutz und die Wiederherstellung von Ökosyste-
men und Lebensräumen sowie den Schutz und die Wiederherstellung 
von natürlichen und semi-natürlichen Landschaften abzielen.

5100 Schutz und Wiederansiedlung von Tier- und Pflanzenarten  
sowie Schutz und Wiederherstellung von Lebensräumen ( z. B. 
Entwicklung von Schutzgebieten, Bau von Wildwechseltunneln, 
Amphibienschutzsystemen, Vogelnistplätzen, Baumschutz, ein-
schließlich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

Schutz von natürlichen und semi-natürlichen Landschaften und 
Wiederansiedlung
5210 Rekultivierung ( z. B. von Deponien, Halden )
5220 Renaturierung ( z. B. von Flussufern, Mooren )
5230 Sonstige Aktivitäten und Maßnahmen zum Schutz von natür-

licher und semi-natürlicher Landschaft ( z. B. unterirdische  
Verlegung von Stromkabeln, Erhalt von Landschaften, die durch 
überkommene landwirtschaftliche Nutzungen geprägt, jedoch 
durch die derzeitigen wirtschaftlichen Verhältnisse bedroht sind )

Übergreifende Arten- und Landschaftsschutz- 
Technologieschlüssel
5300 Messung, Kontroll- und Analysesysteme im Rahmen des Arten- 

und Landschaftsschutzes ( z. B. Flora-, Faunaanalyse )
5400 Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Arten- und Landschafts-

schutzes ( andere Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit 
den oben genannten Schlüsseln stehen z. B. Konzepte, Pla-
nungen, Beratungen, Software, Projektbetreuungen, Repara-
turen, Instandhaltungen, Wartungen, Forschungs-, Entwicklungs-
leistungen )

6. Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und  
 Oberflächenwasser
Der Schutz und die Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächen-
wasser umfassen Maßnahmen und Aktivitäten, welche darauf abzielen, 
das Eindringen von Schadstoffen zu verhindern, Böden und Gewässer 
zu reinigen und den Boden vor Erosion und anderweitiger physischer 
Degradation sowie vor Versalzung zu schützen. Hierzu zählt auch  
die Überwachung und Kontrolle der Boden- und Grundwasserver-
schmutzung. Ausgenommen sind Entsorgungsdienstleistungen.

Schutz gegen das Eindringen von Schadstoffen
 Sicherungsverfahren zum Schutz des Bodens und von  

Gewässern
6111 Bautechnische Einschließungsverfahren ( z. B. Herstellung  

von Oberflächenabdichtungen aus Beton, geosynthetischen 

Verzeichnis der Umweltschutzleistungen
( Hinweis: Jeder Schlüssel bezieht sich auf die Herstellung von Waren und  
die Erbringung von Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz )
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 Dichtungsbahnen, Kapillarsperren, Spund- und Schlitzwänden 
aus Stahl, einschließlich Großkomponenten, Installation, Service 
und Planung )

6112 Pneumatische Verfahren ( z. B. Herstellung von Bodenluft-, Gas-
dränagen, einschließlich Großkomponenten, Installation, Service 
und Planung )

6119 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit dem 
Schutz des Bodens gegen das Eindringen von Schadstoffen,  
die sich den Schlüsseln 6111 und 6112 nicht zuordnen lassen )

 Sicherungsverfahren zum Schutz von Gewässern
6121 Sicherungsverfahren zum Schutz von Gewässern ( z. B. Herstel-

lung von Behältern für wassergefährdende Stoffe, Auffangwan-
nen, passiven hydraulischen Sicherungsmaßnahmen, einschließ-
lich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

Boden- und Gewässerreinigung
 Verfahren zur Verringerung der Schadstoffmenge in Böden 

und in Grund- und Oberflächenwasser
6211 Bodenbehandlung ( ex-situ ) ( z. B. Herstellung von Anlagen zur 

thermischen Bodenbehandlung, Bodenwäsche, einschließlich 
Großkomponenten, Systemen zum Bodenaushub, Beratung zur 
mikrobiologischen Bodenbehandlung ex-situ, Installation,  
Service und Planung; ohne Entsorgungsdienstleistungen )

6212 Bodenbehandlung ( in-situ ) ( z. B. Herstellung von Anlagen zur 
Phytoextraktion, physikalischen, mikrobiologischen, chemischen 
Bodenbehandlung in-situ, einschließlich Großkomponenten, Kon-
zeptionen zur Bodenbehandlung in-situ, Installation, Service und 
Planung; ohne Entsorgungsdienstleistungen )

 Verfahren zur Verringerung der Schadstoffmenge in  
Grund- und Oberflächenwasser

6221 Gewässerbehandlung ( ex-situ ) ( z. B. Herstellung von Anlagen 
zur Behandlung von verunreinigtem Grund- und Oberflächen-
wasser ex-situ wie Filtrations-, Fällungs-, Flockungs-, Neutralisa-
tionseinrichtungen einschließlich Großkomponenten, Installation, 
Service und Planung; ohne Entsorgungsdienstleistungen )

6222 Gewässerbehandlung ( in-situ ) ( z. B. Herstellung von durch-
strömten Reinigungswänden, Chemikalien zur Beseitigung von 
Ölverschmutzungen, einschließlich Großkomponenten, Instal- 
lation, Service und Planung; ohne Entsorgungsdienstleistungen )

 Schutz des Bodens vor Erosion
6300 Schutz des Bodens vor Erosion und anderen physischen Degra-

dationsprozessen ( z. B. Herstellung von Erosionsschutzwällen, 
Maßnahmen zur Wiederherstellung der schützenden Vegeta-
tionsabdeckung von Böden, einschließlich Großkomponenten, 
Installation, Service und Planung )

 Vermeidung und Bekämpfung der Bodenversalzung
6400 Vermeidung und Bekämpfung der Bodenversalzung ( z. B.  

Herstellung von Be- und Entwässerungssystemen zur Regene-
ration versalzener Böden, Systemen zur Verhinderung der Meer-
wasserinfiltration, einschließlich Großkomponenten, Installation, 
Service und Planung )

Übergreifende Boden, Grund- und Oberflächenwasser- 
Technologieschlüssel
6500 Messung, Kontroll- und Analysesysteme im Rahmen des Schut-

zes und der Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächen-
wasser ( z. B. Herstellung von Analysegeräten für die Boden-
sanierung, Messung der Bodenversalzung, Überwachung von 
Grund- und Oberflächenwasser, einschließlich Großkomponen-
ten, Installation, Service und Planung )

6600 Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Schutzes und der Sanie- 
rung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser ( andere Leis-
tungen, die nicht im Zusammenhang mit den oben genannten 
Schlüsseln stehen z. B. Konzepte, Planungen, Beratungen,  
Software, Projektbetreuungen, Reparaturen, Instandhaltungen, 
Wartungen, Forschungs-, Entwicklungsleistungen )

7. Klimaschutz
Dem Klimaschutz dienen Maßnahmen und Aktivitäten zur Vermeidung 
oder Verminderung der Emission von Treibhausgasen ( nach Kyoto-
Protokoll: Kohlendioxid, Methan, Distickstoffoxid, teilhalogenierte  
Fluorkohlenwasserstoffe, perfluorierte Kohlenwasserstoffe, Schwe-
felhexafluorid, Stickstofftrifluorid ). Zum Klimaschutz gehören Maß-
nahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie Maßnahmen zum 
Einsparen von Energie oder zur Steigerung der Energieeffizienz. 
Ausgenommen sind Umsätze aus Elektrizitäts- bzw. Wärme- 
erzeugung.

Prozessintegrierte Maßnahmen
7100 Vermeidung bzw. Verminderung der Emission von Treibhaus- 

gasen durch prozessintegrierte Maßnahmen ( z. B. Herstellung 
von Systemen zur Rückführung von Treibhausgasen, einschließ-
lich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien
 Windenergie
7211 Onshore-Windkraft ( z. B. Herstellung von Onshore-Windener-

gieanlagen und Großkomponenten wie Rotorblättern, Gondeln, 
Türmen, Fundamenten, Installation, Service und Planung )

7212 Offshore-Windkraft ( z. B. Herstellung von Offshore-Windener-
gieanlagen und Großkomponenten wie Rotorblättern, Gondeln, 
Türmen, Fundamenten, Kapselungen für Bauteile von Offshore-
Windenergieanlagen, Installation, Service und Planung )

 Umwandlung von Biomasse in Bioenergie
7221 Direkte Verbrennung in Kleinfeuerungsanlagen ( Herstellung  

von Feuerungsanlagen < 1 MW thermische Leistung wie Pellet-
heizungen, Biomassekesseln, einschließlich Großkomponenten, 
Installation, Service und Planung )

7222 Direkte Verbrennung in mittleren und großen Feuerungsanlagen 
( Herstellung von Feuerungsanlagen >= 1 MW thermische  
Leistung z. B. Biomasseheizkraftwerke und Biomasseheizwerke, 
Großkomponenten wie Turbinen und Motoren, Installation,  
Service und Planung )

7223 Thermo-chemische Umwandlung ( Herstellung von Anlagen zur 
Erzeugung von Biokraftstoffen durch Biomasseverflüssigung  
wie synthetische Verfahren zur Herstellung von BtL-Kraftstoffen, 
einschließlich Großkomponenten, Installation, Service und  
Planung )

7225 Biologisch-chemische Umwandlung ( z. B. Herstellung von Bio-
gas-, Biomethananlagen und Großkomponenten wie Rührwerke, 
Pumpen, Kompressoren, Installation, Service und Planung )

7229 Sonstige Umweltschutzleistungen ( zur Umwandlung von Bio-
masse in Bioenergie, die sich den Schlüsseln 7221–7225 nicht 
zuordnen lassen, z. B. Herstellung von Anlagen zur Erzeugung 
von Wasserstoff )

 Geothermie
7231 Oberflächennahe Geothermie ( z. B. Herstellung von ober- 

flächennahen geothermischen Anlagen und Großkomponenten 
wie Wärmepumpen, Erdkollektoren, oberflächennahen Erd- 
wärmesonden, Installation, Service und Planung )

7232 Tiefengeothermie ( z. B. Herstellung von hydrothermalen Syste-
men, HDR-Systemen, Großkomponenten wie tiefe Erdwärme-
sonden, Installation, Service und Planung )

 Wasserkraft / Meeresenergie
7241 Wasserkraft / Meeresenergie ( z. B. Herstellung von Wasserkraft-

werken, Meeresströmungskraftwerken, Gezeitenkraftwerken, 
Wellenkraftwerken, Großkomponenten wie Wasserrädern, 
Durchströmturbinen, Installation, Service und Planung )

 Solarenergie
7251 Solarthermie ( zur Wärmeerzeugung ) ( z. B. Herstellung von  

Anlagen zur Trink- und Brauchwassererwärmung, Heizungs- 
unterstützung, Großkomponenten wie Kollektoren, Pumpen,  
Installation, Service und Planung )

Verzeichnis der Umweltschutzleistungen
( Hinweis: Jeder Schlüssel bezieht sich auf die Herstellung von Waren und  
die Erbringung von Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz )
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7252 Photovoltaik ( z. B. Herstellung von Photovoltaikanlagen und 
Großkomponenten wie Solarmodule, Wechselrichter, Installation, 
Service und Planung )

7253 Solarthermische Kraftwerke ( CSP ) ( Herstellung von Anlagen  
zur Stromerzeugung aus Hochtemperatur-Solarthermie, Groß-
komponenten wie Dampferzeuger, Turbinen, Generatoren,  
Kollektoren, Spiegel, Speicher, Wechselrichter, Installation,  
Service und Planung )

 Speichertechnologien
7271 Speicherung elektrischer Energie ( z. B. Herstellung von supralei-

tenden magnetischen Energiespeichern ( SMES ), Superkonden-
satoren, Doppelschichtkondensatoren, einschließlich Großkom-
ponenten, Installation, Service und Planung )

7272 Speicherung elektro-chemischer Energie ( z. B. Herstellung von 
Akkumulatoren: Blei-Säure, Li-Ionen, Nickel-Cadmium, Nickel-
Metallhydrid, Hochtemperatur-Akkumulatoren: Natrium-Nickel-
Chlorid Akkumulatoren, Natrium-Schwefel Akkumulatoren, 
Flow-Batterien: Redox Flow, Hybrid Flow, einschließlich Groß-
komponenten, Installation, Service und Planung )

7273 Mechanische Speicherung von Energie ( z. B. Herstellung von 
Druckluftspeichern, Pumpspeichern, Schwungradspeichern, ein-
schließlich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

7274 Chemische Speicherung von Energie ( z. B. Herstellung von 
Power-to-Gas-Anlagen ( Elektrolyseure ), Druckspeichern, Flüs-
sigkeitsspeichern, Hybridspeichern, Entwicklung der Methanisie-
rung und weiteren Wasserstoff-Veredlungsverfahren, einschließ-
lich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

7275 Thermische Speicherung von Energie ( z. B. Herstellung von 
Anlagen zur sensiblen Wärme- und Kältespeicherung wie Warm-
wasser-Speicher einschließlich Großkomponenten wie Erdwär-
mesonden, Latentwärmespeicher, thermo-chemische Speicher 
wie sorptive Speicher, Adsorptions- ( Zeolith ), Absorptions-Spei-
cher ( LiCl ), thermo-chemische Materialien ( TCM ), Installation, 
Service und Planung )

 Effiziente Netze
7281 Effiziente Netze zur Stromübertragung und -verteilung ( z. B. Bau 

von Netztrassen zum Transport von erneuerbaren Strom, Her-
stellung von Großkomponenten wie Transformatoren, Masten, 
Umspannwerke, Verkabelungen, Regelungstechnologien, Micro-
grid, Zähl- und Verbrauchsmessungssystemen wie Smart Meter, 
Demand Response, Informations- und Kommunikationstechnik, 
Installation, Service und Planung )

7282 Wärme- und Kältenetze ( z. B. Bau von effizienten Netzen zur 
Wärme- bzw. Kälteeinspeisung aus Kraft-Wärme-( Kälte )-Kopp-
lungsanlagen, Herstellung von Großkomponenten wie Rohre und 
Armaturen, Installation, Service und Planung )

 Sonstige Umweltschutzleistungen zur Nutzung  
erneuerbarer Energien

7299 Sonstige Umweltschutzleistungen ( Maßnahmen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien, die sich den Schlüsseln 7211, 7212, 
7221–7229, 7231, 7232, 7241, 7251-7253, 7271-7275, 7281, 7282 
nicht zuordnen lassen )

Energieeffizienz steigernde Maßnahmen und Energie- 
sparmaßnahmen
 Kraft-Wärme-Kopplung
7311 Blockheizkraftwerke ( z. B. auf der Basis von ORC-Kreisläufen,  

Herstellung von Blockheizkraftwerken mit Mikrogasturbinen ein-
schließlich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

7312 Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung ( ohne Blockheizkraftwerke ) 
( z. B. Herstellung von Anlagen zur flächigen Fernwärmeversor-
gung oder zur Erzeugung von Prozesswärme in der Industrie, 
Großkomponenten wie GuD-Turbinen, Installation, Service und 
Planung )

7313 Brennstoffzellen ( z. B. Herstellung von Brennstoffzellen-Anlagen 
auf dem Prinzip der oxid-keramischen ( SOFC- ) oder Polymer- 
elektrolytmembran-( PEM- ) Brennstoffzelle, einschließlich Groß-
komponenten, Installation, Service und Planung )

 Wärmerückgewinnung
7321 Anlagen zur Wärmerückgewinnung ( z. B. Herstellung von Wär-

metauschern, die dem Zweck der Wärmerückgewinnung dienen, 
Systemen zur Abwärmenutzung, einschließlich Großkomponen-
ten, Installation, Service und Planung )

 Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden
7331 Wärmedämmung von Gebäuden ( z. B. Herstellung von Rollladen, 

Markisen, Großkomponenten wie Wärmedämmstoffe für Ge- 
bäude, Dämmplatten und -matten, Plusenergie-, Effizienz- und  
Passivhäusern, Installation, Service und Planung )

7332 Wärmeschutzverglasung ( z. B. Herstellung von Fenstern zur 
Wärmeisolierung mit einem U-Wert von unter 1,0 W/m²K, Groß-
komponenten wie Fensterrahmen, Beschläge, Folien zur Be-
schichtung von Glas, Installation, Service und Planung )

7339 Sonstige Umweltschutzleistungen ( zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz von Gebäuden, die sich den Schlüsseln 7331 und 
7332 nicht zuordnen lassen z. B. Maßnahmen zur Gebäudeauto-
mation, Herstellung von Software zur Steuerung von elektrischen 
Anlagen, energieeffiziente Beleuchtungs-, Klima-, Lüftungs- und 
Heizungstechnik, einschließlich Großkomponenten, Installation, 
Service und Planung )

 Verbesserung der Energieeffizienz im industriellen und  
sonstigen Bereich

7341 Wärmedämmung und Kälteisolierung im industriellen Bereich 
( z. B. Herstellung von Wärmedämmungen und Wärmedämm-
stoffen für Leitungen, Behältern, Öfen und Kesseln, einschließ-
lich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

7342 Energieeffiziente Antriebs- und Steuerungstechnik ( z. B. Her-
stellung von energieeffizienten Kraftfahrzeug-Motoren, Antriebs-
technik für Turbinen, Maßnahmen im Zusammenhang mit Druck-
luftoptimierung, einschließlich Großkomponenten, Installation, 
Service und Planung )

7349 Sonstige Umweltschutzleistungen ( zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz, die sich den Schlüsseln 7341 und 7342 nicht zuord-
nen lassen )

Übergreifende Klimaschutz-Technologieschlüssel
7400 Messung, Kontroll- und Analysesysteme im Rahmen des Klima-

schutzes ( z. B. Herstellung von Anemometern, Entwicklung von 
Analysesystemen für Treibhausgase, Regeltechnik für Kraft-
werke, Erstellung von Energiebilanzen und -pässen, einschließ-
lich Großkomponenten, Installation, Service und Planung )

7500 Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Klimaschutzes ( andere 
Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit den oben genann-
ten Schlüsseln stehen z. B. Konzepte, Planungen, Beratungen, 
Software, Projektbetreuungen, Reparaturen, Instandhaltungen, 
Wartungen, Forschungs-, Entwicklungsleistungen )

8. Umweltbereichsübergreifend Maßnahmen und  
 Aktivitäten

Maßnahmen und Aktivitäten, die mehrere Umweltbereiche  
gleichzeitig betreffen.
8000 Umweltbereichsübergreifende Maßnahmen und Aktivitäten  

( z. B. Herstellung von multifunktionalen Waren und Leistungen 
für den Umweltschutz, die sich nicht einzelnen Umweltbereichen 
zuordnen lassen, einschließlich Großkomponenten, Installation, 
Service und Planung )

Verzeichnis der Umweltschutzleistungen
( Hinweis: Jeder Schlüssel bezieht sich auf die Herstellung von Waren und  
die Erbringung von Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz )



Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen  
für den Umweltschutz 2017 WBD
Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016/679 (D S-G V O)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die jährliche Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz wird 
bundesweit bei höchstens 15 000 Betrieben und Einrichtungen, die dem Umweltschutz 
dienende Güter und Leistungen gemäß dem jeweils geltenden nationalen Verzeichnis der 
Umweltschutzleistungen produzieren und erbringen, durchgeführt. Die Ergebnisse liefern 
Informationen über die angebotsseitige Struktur der Umweltschutzwirtschaft sowie über 
den „Öko-Markt“ als Beschäftigungsfaktor.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Umweltstatistikgesetz (U Stat G) in Verbindung mit dem B Stat G. 
Die Erhebung basiert auf § 12 U Stat G.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 14 Absatz 1 U Stat G in Verbindung mit § 15 B Stat G. 
Nach § 14 Absatz 2 Nummer 9 U Stat G sind die Inhaberinnen/Inhaber oder Leitungen 
der genannten Betriebe und Stellen auskunftspflichtig. Nach § 11a Absatz 2 B Stat G sind 
alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, ihre Meldungen auf elektronischem Weg an 
die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur 
Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine 
zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf 
formlosen Antrag möglich. Die Pflicht, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt  
jedoch weiterhin bestehen. 

Nach § 14 Absatz 4 U Stat G besteht für Unternehmen deren Inhaberinnen/Inhaber  
Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind, im Kalenderjahr der Betriebseröffnung  
keine Auskunftspflicht. In den beiden folgenden Kalenderjahren besteht dann keine  
Auskunftspflicht, wenn das Unternehmen im jeweils letzten abgeschlossenen  
Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von weniger als 800 000 Euro erwirtschaftet hat.  
Gesellschaften können sich auf die Befreiung von der Auskunftspflicht berufen, wenn  
alle an der Gesellschaft Beteiligten Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind.  
Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind natürliche Personen, die eine gewerbliche 
oder freiberufliche Tätigkeit in Form einer Neugründung, einer Übernahme oder einer  
tätigen Beteiligung aus abhängiger Beschäftigung oder aus der Nichtbeschäftigung  
heraus aufnehmen, § 14 Absatz 5 U Stat G. Existenzgründerinnen/Existenzgründer, die 
von ihrem Recht, keine Auskunft zu erteilen, Gebrauch machen wollen, haben das  
Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen nachzuweisen. Es steht ihnen jedoch frei, 
die Auskünfte zu erteilen.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig 
Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld angehalten  
werden. 

Nach § 23 B Stat G handelt insoweit ordnungswidrig, wer

‒ vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1  
B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht wahrheits-
gemäß erteilt,

‒ entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form erteilt 
oder

‒ entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht nutzt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet  
werden.

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der  
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter http://eur-lex.europa.eu/.
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Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die  
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung. 

Soweit die Erteilung der Auskunft zur Erhebung freiwillig ist, kann die Einwilligung in die 
Verarbeitung der freiwillig bereit gestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der  
Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, 
sind davon nicht betroffen.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten. 
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen oder wenn die Auskunft-
gebenden eingewilligt haben,dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an: 

– öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des statistischen Verbunds, die mit  
der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die 
Statis tischen Ämter der Länder, die Bundesbank, das Statistische Amt der  
europäischen Union [Eurostat]),

– Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z. B. I T Z Bund, Rechenzentren 
der Länder).

Nach § 16 Absatz 1 U Stat G dürfen an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und 
Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften 
und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom  
Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit  
statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen  
einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 5 U Stat G übermitteln die statistischen Ämter der Länder dem  
Statistischen Bundesamt die von ihnen erhobenen, anonymisierten Einzelangaben  
für Zusatzaufbereitungen des Bundes und für die Erfüllung von über- und  
zwischenstaatlichen Aufgaben.

Nach § 16 Absatz 6 U Stat G dürfen an das Umweltbundesamt zur Erfüllung europa-  
und völkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutschland zur Emissionsbericht-
erstattung, jedoch nicht zur Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt  
Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder 
nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen  
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte 
Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
(formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister
Name, Anschrift sowie Rufnummern und Adressen für elektronische Post der  
Erhebungseinheiten sowie Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post 
der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich  
der technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den  
Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der 
Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständig-
keit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und  
gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie die Identnummer werden im Unter-
nehmensregister für statistische Zwecke (Statistikregister) gespeichert  
(§ 13 Absatz 1 B Stat G in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Statistikregistergesetz). Die  
verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen 
Unternehmen sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus einer frei vergebenen 
laufenden Nummer. Die Identnummer darf in den Datensätzen mit den Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahre aufbewahrt werden. Danach wird sie gelöscht. 
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Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde 
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können 

– eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,

– die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,

– die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie

– die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der  
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O  
widersprechen. 

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige 
öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antrag-
stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor 
weitere Maßnahmen ergriffen werden. 

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichts-
behörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.
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